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FEF Beitragsgesuch
Projekt Projekttitel eintragen) 
	
Beitragsgesuch
Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF)
[bookmark: Projekttitel]Projekt Projekttitel eintragen) 
Einleitung (Hinweistext zum Löschen - mit Entertaste)
Der Verband öffentlicher Verkehr führt unter dem Namen «Forschungs- und Entwicklungsfonds» (FEF) einen Fonds zur Gewährung von Beiträgen an Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Branche des öffentlichen Verkehrs.
Der Forschungs- und Entwicklungsfonds hat zum Ziel, Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich des Schienenverkehrs und des Strassen-öV, mit Schwerpunkt im Bereich Technik, ganz oder teilweise zu finanzieren, sofern dafür nicht eine andere Finanzierung gefunden werden kann. 
Das Verfahren für die Gewährung von Fondsbeiträgen ist wie folgt:
Beitragsgesuche werden von der Geschäftsstelle VöV anhand der Vergabekriterien beurteilt.
 Die zuständige Kommission (bzw. Fachgruppe) erhält den Vorschlag der Geschäftsstelle zur Projekt-Unterstützung oder zur begründeten Ablehnung. 
Auf dieser Basis wird das Beitragsgesuch anlässlich der nächsten anstehenden Kommissionssitzung oder auf dem Korrespondenzweg genehmigt oder abgelehnt. Jede Kommission entscheidet über die sie betreffenden Gesuche.
Bei Gesuchen < CHF 30’000 gibt sie gleichzeitig die Finanzierung frei.
Bei Gesuchen > CHF 30'000 entscheidet der Vorstand VöV über die Finanzierung.
Die Beitragsgesuche FEF umfassen:
Projektdaten
Ausgangslage, Problemstellung und Ziele
Projektbeschreibung mit Vorgehen, Zeitplan, Organisation
Projektträger (ordentliches VöV-Mitglied) und Projektorganisation
Kosten und Finanzierung
Angaben zu den Wirkungszielen
Ergänzende Angaben
Vergabekriterien zur Antragsbeurteilung sind:
Muss-Kriterien müssen erfüllt sein: 
«Vollständigkeit» è Das Beitragsgesuch muss vollständig sein (Verwendung Vorlage).
«Drittfinanzierung» ist abgeklärt.
«Finanzierbarkeit» des Gesuchsbeitrags über den FEF ist über die gesamte Laufzeit des Projekts gesichert.
«Relevanz für die Branche» è Die Anzahl der VöV-Mitglieder, welche vom Forschungsergebnis profitieren können, ist anzugeben (Mindestanzahl zwei VöV-Mitglieder). 


Kann-Kriterien (Wirkungsziele) mit Beschreibung der Auswirkungen müssen nachvollziehbar sein. Die Kann-Kriterien werden qualitativ beurteilt.
«wirtschaftlicher Nutzen»è Abschätzung der angestrebten eingesparten Kosten bei Anwendung der Forschungsergebnisse. 
«Nachhaltigkeit, Umweltnutzen» è Beschreibung des Beitrags zum Umweltschutz. 
«Kundennutzen» è Beschreibung, welche Kundenbedürfnisse erfüllt werden. 
Das Beitragsgesuch wird in elektronischer Form (Word und PDF) über fef@voev.ch beantragt. Weiterführende Informationen zum FEF sind auf der VöV-Webseite www.voev.ch/fef zu finden.
Weiterführende Informationen zur Unterstützung von Forschung und Innovation des Bundes in öV und Schienengüterverkehr sind auf der BAV-Webseite https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-z/forschung.html zu finden.

Rechtliche Hinweise
Grundsätzliches: Wird ein Gesuch positiv beantwortet und das Projekt unterstützt, wird auf der Grundlage des Gesuchs ein Vertrag zwischen dem VöV und der Beitragsempfängerin abgeschlossen. Darin werden insbesondere folgende Punkte geregelt: Die zu erbringenden Leistungen, die Pflichten der Beitragsempfängerin, die Regelung der Rechte an (neuen) Immaterialgütern, die Vorgaben für einen allfälligen Beizug Dritter zur Leistungserbringung (für beigezogene Dritte gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für die Beitragsempfängerin, zudem bleibt die Beitragsempfängerin gegenüber dem VöV jederzeit für die Umsetzung des Projekts verantwortlich), der Zeitplan inkl. Verzugsfolgen, die Haftungsregelungen, die Projektorganisation und die Gesamtfinanzierung des Projekts.
Benutzungsrechte an Forschungsergebnissen und Immaterialgüterrechten: Grundsätzlich gewährt die Beitragsempfängerin der Beitragsgeberin und allenfalls direkt den Mitgliedern des VöV an Forschungsergebnissen sowie (neuen) Immaterialgütern ein unentgeltliches, unwiderrufliches, nicht ausschliessliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares zeitlich und geografisch unbeschränktes Nutzungsrecht. Die Regelungen über die Nutzung der Projektergebnisse und betreffend Immaterialgüterrechte sind von der Beitragsempfängerin ihrerseits im Verhältnis zu allenfalls zur Vertragserfüllung beigezogenen Dritten durchzusetzen. Bereits aus dem Gesuch (insbesondere in Ziffer 1.3 entsprechend darstellen) muss ersichtlich sein, welche Rechte dem VöV/seinen Mitgliedern zustehen/in welcher Form die Projektergebnisse zur Verfügung gestellt werden.
Besonders zu beachten bei Entwicklungsprojekten: Der FEF ermöglicht die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Bei Entwicklungsprojekten ist insbesondere der Nachweis der Machbarkeit von Interesse, während die Förderung einer kommerziellen Produktentwicklung nicht das Hauptziel des Fonds ist. Diese darf daher bei der Gesuchstellung nicht im Vordergrund stehen. Bei Produktentwicklungen (z.B. von Apps/Programmen/Software etc.) muss aus dem Gesuch zudem hervorgehen, in welcher Form die Ergebnisse dem VöV/seinen Mitgliedern zugutekommen: 
· Wie soll das Produkt allenfalls vermarktet werden? 
· Steht ein Produkt (z.B. bei einer App zumindest der Quellcode) dem VöV/seinen Mitgliedern aufgrund der FEF-Förderung kostenlos/vergünstigt zur Verfügung? 
· Oder besteht der Nutzen in erster Linie darin, neue Technologien zu entwickeln, welche die Branche benötigt und die auf andere Weise nicht erhältlich sind, wobei dann für die konkrete Nutzung durch die TU später Kosten anfallen? 
Bitte gehen Sie bei der Darstellung des Nutzens auch auf diese Punkte ein. Nur mit diesen Angaben kann die Förderwürdigkeit und der Gesamtnutzen im Verhältnis zum beantragten Förderbeitrag sinnvoll beurteilen werden.
Beizug Dritter: Wenn ein Teil der Leistungen unter Beizug Dritter erbracht werden soll, sind gegebenenfalls auch im Verhältnis zwischen der Beitragsempfängerin und dem Dritten Verträge notwendig. In diesem Fall verpflichtet sich die Beitragsempfängerin gegenüber dem VöV, die ihr zukommenden Pflichten soweit anwendbar auch dem Dritten aufzuerlegen (insbesondere z.B. betreffend die Nutzung von Projekt- und Forschungsergebnissen und Rechten an Immaterialgütern und Software).


Projektdaten
Titel des Projekts
	Projekttitel eintragen) 


Schwerpunkt
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| Forschung (= Ziel, neues Wissen zu generieren)
|_| Entwicklung (= Innovation, neue Produkte, Verfahren, Prozesse und Dienstleistungen)
|_| ...
Wirkungsziele 
Relevanz für die Branche (Anzahl der VöV-Mitglieder, welche vom Forschungsergebnis profitieren können. Mindestanzahl zwei VöV-Mitglieder)
	[bookmark: _Hlk63327686]


Wirtschaftlicher Nutzen (Kostenoptimierung bei Betrieb, Unterhalt oder Ausbau. Abschätzung der angestrebten eingesparten Kosten bei Anwendung der Forschungsergebnisse)
	


Nachhaltigkeit, Umweltnutzen (Beschreibung des Beitrags zum Umweltschutz)
	


Kundennutzen (Beschreibung, welche Kundenbedürfnisse erfüllt werden)
	


Projektträgerin 
(Ordentliches VöV-Mitglied)
	Bezeichnung
	

	Adresse
	

	Webseite
	


Kontaktperson 
	Firma
	

	Adresse
	

	Name
	
	Funktion
	

	E-Mail
	
	Telefon
	


Kurzbeschreibung des Projekts (max. 5 Zeilen)
	




Ausgangslage und Ziele
Problembeschreibung
	


Forschungsbedarf
	


Projektziele
	


Vorarbeiten / Bezug zu anderen Projekten
	


Projektbeschreibung
Methoden, Arbeitsschritte, Beschreibung der Projektphasen
	


Erwartete Ergebnisse
	


Zeitplan
	Projektbeginn
	Monat/Jahr	Projektdauer
	Anzahl Monate
	Projektphase 1
	Monat/Jahr	Projektdauer
	Anzahl Monate
	Projektphase 2
	Monat/Jahr	Projektdauer
	Anzahl Monate
	Projektphase 3
	Monat/Jahr	Projektdauer
	Anzahl Monate
	Projektabschluss
	Monat/Jahr	
	


Projektnutzen
	


Projektrisiken
	


Projektorganisation
Ausführender
(Drittfirma beauftragt durch Projektträgerin)
	Bezeichnung
	

	Adresse
	

	Webseite
	


Kontaktperson 
	Firma
	

	Adresse
	

	Name
	
	Funktion
	

	E-Mail
	
	Telefon
	


Erläuterungen: Organisation / Ressourcen (Beteiligte, Mitarbeitende etc.)
	


Projektbegleitgremium
Projektbegleitgremium meist im Einsatz bei mehreren Beitraggebern, z.B. andere TUs, BIF, BAFU, ESöV, etc. Falls keine weiteren Beitraggeber beteiligt sind, Abschnitt 4.2. löschen. (Hinweistext mit Entertaste löschbar)
	Bezeichnung
	

	Adresse
	

	Webseite
	


Kontaktperson
	Firma
	

	Adresse
	

	Name
	
	Funktion
	

	E-Mail
	
	Telefon
	


Erläuterungen: Organisation / Ressourcen (Beteiligte, Mitarbeitende etc.)
	


VöV-Begleitgremium
(VöV-Begleitgremium wird durch ein VöV-Gremium gestellt und begleitet die Projektträgerin.)
	Bezeichnung
	

	Adresse
	

	Webseite
	


Kontaktperson 
	Firma
	

	Adresse
	

	Name
	
	Funktion
	

	E-Mail
	
	Telefon
	


Erläuterungen: Organisation / Ressourcen (Beteiligte, Mitarbeitende etc.)
	


Kosten und Finanzierung
Finanzierung/Kostenteiler
	Gesamtkosten
	
	Betrag	CHF

	Anteil Projektträgerin (Eigenleistungsanteil)
	Angabe in %	Betrag	CHF

	Anteil FEF
	Angabe in %	Betrag	CHF

	Anteil Dritter:
	Angabe in %	Betrag	CHF

	Anteil
	BIF
	Angabe in %	Betrag	CHF

	Anteil
	ESöV
	Angabe in %	Betrag	CHF

	Anteil
	...
	Angabe in %	Betrag	CHF


Hinweis: Der aus dem Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF) gewährte finanzielle Beitrag des VöV an die Beitragsempfängerin ist inkl. Spesen und exklusiv von der Projektträgerin (Beitragsempfängerin) zu entrichtender Mehrwertsteuer (MWST). Weiter verrechnete Spesen und MWST aus Unteraufträgen der Beitragsempfängerin mit Dritten können nicht zusätzlich beim VöV nachgefordert werden.
 Erläuterungen
	Hinweistext: bei mehrjährigem Projektzeitplan den Anteil FEF in entsprechenden Jahrestranchen angeben (mit Entertaste löschen oder direkt überschreiben)

Status der Eigenmittel
|_| Noch nicht geklärt	|_| Angefragt	|_| In Aussicht gestellt	|_| Bewilligt
Erläuterungen
	


Status der Drittmittel
|_| Noch nicht geklärt	|_| Angefragt	|_| In Aussicht gestellt	|_| Bewilligt	
|_| Abgelehnt
Erläuterungen
	


Ergänzende Angaben/Beilagen
	



Die Gesuchstellerin/Projektträgerin nimmt zur Kenntnis, dass im Fall eines positiven Förderentscheids zwischen der Gesuchstellerin und dem VöV ein Vertrag anhand des Musters im Anhang abgeschlossen werden soll. Die Gesuchstellerin erklärt sich mit der Einreichung des vorliegenden Gesuchs damit einverstanden, einen Vertrag anhand des Musters abzuschliessen. Angepasst werden dabei lediglich Passagen, welche aufgrund des konkreten Sachverhalts und der spezifischen Umstände des konkreten Projekts angepasst werden müssen.


Anhang Mustervertrag
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VﬁV UTP | Verband sffenticher Verkehr
Union des transports publics
- - - - - Unione dei trasporti pubblici

Vertrag
zwischen dem

Verband offentlicher Verkehr, Genossenschaft mit Sitz in Bern
Dahlhélzliweg 12
3005 Bern

(im Folgenden bezeichnet als «Beitragsgebery» oder «V6V»)

und

Name Projekttragerin (im Sinne Vereinbarung immer ein anderes
TU, welches ebenfalls VoV-Mitglied ist
Adresse & PLZ Ort

(im Folgenden bezeichnet als «Beitragsempfangeriny oder «Projekttragerin»)

betreffend

Gewdhrung eines finanziellen Beitrags aus dem Forschungs- und Entwicklungs-
fonds (FEF) fiir das Projekt

112 Abacus-Projektnummer einfligen — Projekttitel

Dahlhélzliweg 12 info@voev.ch
CH-3005 Bern W .voev.ch
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Vorbemerkung

Der V&V fiihrt unter dem Namen «Forschungs- und Entwicklungsfondss» (FEF) einen Fonds zur
Gewahrung von Beitrdgen an Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Branche des &ffentlichen
Verkehrs. Der Forschungs- und Entwicklungsfonds hat zum Ziel, Forschungs- und Entwicklungs-
projekte im Bereich des Schienenverkehrs und des Strassen-6V ganz oder teilweise zu finanzie-
ren, sofern dafiir nicht eine andere Finanzierung gefunden werden kann.

Bei der Umsetzung von durch den FEF geférderten Projekten kommt dem V8V als Beitragsgeber
lediglich die Rolle zu, mit dem finanziellen Beitrag zur Erméglichung der Durchfiihrung beizutra-
gen. Dem V6V kommt inhaltlich kein Weisungsrecht gegeniiber der Beitragsempfangerin zu. Zwar
ist mit der Unterstiitzung eines Projekts durch den FEF fiir die Beitragsempfangerin die Pflicht ver-
bunden, das Projekt auch tatsachlich durchzufiihren. Der V6V kontrolliert dabei jedoch lediglich, ob
die vertraglichen Verpflichtungen umgesetzt werden und der Férderbetrag geméss den Vorgaben
des Reglements betreffend den Forschungs- und Entwicklungsfonds in der jeweils geltenden Fas-
sung verwendet wird.

1. Vertragsgegenstand

1.1 Leistungen der Vertragsparteien
Gegenstand des vorliegenden Vertrags «Projekttitel » ist:
Kurzbeschreibung des Projekts aus Beitragsgesuch einfiigen

Das Gesuch der Projekttragerin um Gewahrung eines finanziellen Beitrags aus dem Forschungs-
und Entwicklungsfonds (FEF) wird gutgeheissen. Es wird ein Betrag von insgesamt max. CHF Be-
trag einfiigen.— exkl. MWST. ausbezahlt (vgl. Auszahlungsplan gemass i)

Die genaue Beschreibung des Projektes befindet sich im Beitragsgesuch (Anhang B dieses Ver-
trags). Umfang, Inhalt und die Bedingungen zur Erbringung der Leistung durch die Beitragsemp-
féangerin sind dem Beitragsgesuch zu entnehmen.

1.2 Weitere Pflichten der Beitragsempfangerin
Die Beitragsempfangerin verpflichtet sich insbesondere:

o Folgende Dokumente in elektronischer Form (Word und PDF) liber das Projekt zu erstellen:
a. Abschlussbericht mit den Forschungsergebnissen und einem Fazit
b. Kurzzusammenfassung zum Abschlussbericht (ca. 1 A4-Seite) in Deutsch oder Fran-
z0sisch zuhanden des Begleitgremiums, der V6V-Kommission und des Vorstands des
VoV.

In den Abschlussbericht und in die Kurzzusammenfassung nimmt die Beitragsempfangerin
beim Impressum den folgenden Hinweis auf, in dem auf den V8V als Beitragsgeber hinge-
wiesen wird:

«Der Verband éffentlicher Verkehr (V6V) ist an der Finanzierung des Projekts

Es wird darauf hingewiesen, dass dem V6V die entsprechenden zwischen dem V6V und
'] vertraglich vereinbarten Verwertungs- und Nutzungsrechte an den Projekt- und For-
schungsergebnissen zustehen.»

c. wahrend der Projektdauer ein schriftlicher Zwischenbericht pro Jahr, jeweils auf Ende
des dritten Quartals, z.H. der ordentlichen Sitzungen des Begleitgremiums
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o fir allfdllige zusatzliche Unterauftrage an Dritte, dem Beitragsgeber die jeweiligen Offerten
zur Priifung zukommen zu lassen und dessen Einwilligung zur Vergabe einzuholen.
o die volle Verantwortung fiir den Inhalt und die Korrektheit der Arbeit zu libernehmen.
1.3 Integrierende Bestandteile des Vertrags

Integrierende Bestandteile des Vertragsverhaltnisses sind in nachstehender Reihenfolge:

: Reglement «Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF)» vom 01.10.2021

: bereinigtes (schreiben od. [6schen) Beitragsgesuch FEF vom xx.xx.20xx

: bereinigter Projektbeschrieb vom xx.xx.20xx (sofern beim Projekitrager vorhan-
den sonst I6schen)

- X: Unterauftrage an Dritte (sofern Dritte involviert sind)
Anhang XX bis XX (sofern vorhanden, z.B. Beitragsgesuche/Vereinbarungen mit anderen
Institutionen)

Im Falle von Widerspriichen zwischen dem vorliegenden Vertrag und den einzelnen Vertragsbe-
standteilen gehen die Regelungen des vorliegenden Vertrags vor. Bei Widerspriichen zwischen
den erwdhnten Vertragsbestandteilen gilt die genannte Reihenfolge.

Die Vertragsparteien bestatigen mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags im Besitz der
obgenannten integrierenden Bestandteile zu sein.

Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB) der Beitragsempfangerin gelten nur insoweit, als sie im
vorliegenden Vertrag ausdriicklich anerkannt werden. Ansonsten werden diese wegbedungen.
Verweise in einem einzelnen Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen der Beitragsempfénge-
rin, bspw. in deren Gesuch, in den Beilagen zum Gesuch etc. sind unbeachtlich.

2. Rechte an den Projekt- und Forschungsergebnissen

2.1 Eigentum

Soweit im Zuge der Erflillung des vorliegenden Vertrages an Forschungsergebnissen neue Imma-
terialgiiterrechte entstehen, gilt Folgendes:

Diejenigen Immaterialgliterrechte, die

a. aufgrund von Leistungen der Mitarbeitenden der Beitragsempfangerin entstanden sind, bleiben
unter dem Vorbehalt der Einrdumung der Nutzungsrechte geméss der nachfolgenden - S0-
wie unter der Bedingung, dass dies die Umsetzung der Ergebnisse am Markt nicht verhindert, im
Eigentum der Beitragsempfangerin.

b. gemeinsam durch Mitarbeitende des Beitragsgebers und der Beitragsempféangerin erarbeitet
worden sind, bleiben im gemeinschaftlichen Eigentum beider Vertragsparteien.

c. aufgrund von Leistungen der Mitarbeitenden des Beitragsgebers entstanden sind, bleiben im Ei-
gentum des Beitragsgebers.

2.2 \Vorbestehende Rechte
Vorbehdltlich der Regelung in - bleiben vorbestehende Rechte der Parteien unberiihrt.

2.3 Verzicht

Verzichtet eine Vertragspartei auf den Schutz bzw. die Aufrechterhaltung ihrer Immaterialgtiter-
rechte an den Projekt- und Forschungsergebnissen, bietet sie die Rechte der anderen
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Vertragspartei zwecks Ubernahme rechtzeitig an. Die Bedingungen fiir die Ubernahme werden in
einer separaten Vereinbarung geregelt.

2.4 Beizug von Dritten

Die unter den Ziffern 2.1 bis 2.3 erwahnten Regelungen, die beziiglich der Beitragsempfangerin
zur Anwendung gelangen, gelten auch fiir die von ihr allenfalls beigezogenen Dritten. Die Beitrags-
empfangerin ist diesfalls verpflichtet, die entsprechenden Rechte und Pflichten auf die Dritten mit-
tels Vertrags zu tiberbinden.

3. Nutzung der Projekt- und Forschungsergebnisse

3.1 Grundsatz

Alle Projekt- und Forschungsergebnisse, die bei der Erbringung der Forschungs- und Projektleis-
tungen durch Mitarbeitende der Beitragsempfangerin in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Beitragsgebers entwickelt worden sind, kdnnen beide Vertragsparteien, unter Vorbehalt der nach-
folgenden Bestimmungen, unabhangig voneinander verwerten.

3.2 Benutzungsrechte an den Projekt- und Forschungsergebnissen

Im Falle von Ziffer 2.1 lit. a gewhrt die Beitragsempfangerin dem Beitragsgeber und wenn dieser
dies fiir sinnvoll erachtet auch dessen ordentlichen Mitgliedern an diesen Immaterialgliterrechten
ein unentgeltliches, unwiderrufliches, nicht ausschliessliches, nicht libertragbares und nicht unterli-
zenzierbares zeitlich und geografisch unbeschranktes Benutzungsrecht.

Im Falle von _ gewdhren sich die Vertragsparteien gegenseitig (sowie die Beitrags-
empfangerin auch den ordentlichen Mitgliedern des Beitragsgebers, wenn dieser dies fiir sinnvoll
erachtet) an diesen gemeinsamen Immaterialgiiterrechten ein unentgeltliches, unwiderrufliches,
nicht ausschliessliches, nicht libertragbares und nicht lizenzierbares zeitlich und geografisch unbe-
schrénktes Benutzungsrecht. Jede weitergehende Nutzung erfolgt im gegenseitigen Einverneh-
men beider Vertragsparteien.

3.3 Benutzung vorbestehender Rechte

Werden bei der Abwicklung des vorliegenden Vertrags vorbestehende Immaterialgiiterrechte der
Beitragsempféngerin durch die Beitragsempfangerin verwendet, die zur Nutzung der Projekt- und
Forschungsergebnisse durch den Beitragsgeber notwendig sind, erhalt der Beitragsgeber daran
ein einfaches Nutzungsrecht, soweit dem keine anderweitigen Verpflichtungen der Beitragsemp-
féangerin entgegenstehen. Die Einrdumung dieses Nutzungsrechts erfolgt unentgeltlich, soweit
nicht anders vereinbart.

3.4 Eintragung von Lizenzen

Der Beitragsgeber ist berechtigt, im Rahmen des vorliegenden Vertrags erworbene Lizenzen auf
eigene Kosten beim Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (oder auslandischen Patent-
amtern etc.) ins Schutzregister eintragen zu lassen.

3.5 Beizug von Dritten

Die unter den _ erwahnten Regelungen, die beziiglich der Beitragsempfangerin
zur Anwendung gelangen, gelten auch fiir die von ihr allenfalls beigezogenen Dritten. Die Beitrags-
empféangerin ist diesfalls verpflichtet, die entsprechenden Rechte und Pflichten auf die Dritten mit-
tels Vertrags zu tiberbinden.
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4. Zeitplan/ Verzugsfolgen

4.1 Einhaltung vereinbarte Termine

Das Projekt ist bis xx.xx.20xx abzuschliessen. Fiir die unter beschriebenen
i?istun en gilt die Terminplanung geméss Beitragsgesuch bzw. _
und ﬁ

Stellt die Beitragsempfangerin fest, dass der vorgenannte Termin oder andere vereinbarte Zwi-
schentermine nicht eingehalten werden kénnen, informiert sie unverziiglich und frithzeitig den Bei-
tragsgeber.

4.2 \Verzug

Halten die Vertragsparteien fest vereinbarte Termine (Verfalltagsgeschafte) nicht ein, kommen sie
ohne Weiteres in Verzug. In den librigen Fillen ist eine Mahnung erforderlich.

4.3 Ricktritt

Der in Verzug geratenen Vertragspartei ist eine angemessene Frist zur nachtraglichen Erfiillung zu
setzen. Wird nicht innerhalb der angesetzten Frist erfiillt, kann die andere Vertragspartei vom vor-

liegenden Vertrag zuriicktreten. Sie teilt der in Verzug geratenen Vertragspartei den Vertragsriick-

tritt schriftlich mit und verglitet die bis zur Vertragsaufldsung erbrachten Leistungen.

5. Leistungserbringung / Gewihrleistung

5.1 Persénliche Erfiillung

Die Vertragsparteien erfiilllen die gemass dem vorliegenden Vertrag zu erbringenden Leistungen
grundséatzlich durch ihre Mitarbeitenden. Werden im vorliegenden Vertrag bestimmte Personen zur
Vertragserfiillung bezeichnet, so haben diese die vereinbarte Leistung persénlich zu erbringen. Ein
Beizug Dritter oder ein Austausch von bezeichneten Personen bei der Beitragsempfangerin kann
nur mit vorgéngiger schriftlicher Zustimmung des Beitragsgebers erfolgen. Zieht die Beitragsemp-
fangerin zur Erfiillung der im vorliegenden Vertrag vereinbarten Leistungen im Einverstéandnis mit
dem Beitragsgeber Dritte bei, verpflichtet sich die Beitragsempfangerin, sdmtliche fiir deren Tatig-
keit relevanten Verpflichtungen aus dem vorliegenden Vertrag auf sie (die Dritten) zu liberbinden
und sie Uber die fiir sie relevanten Bestimmungen (insbesondere z.B. beziiglich Rechte und Nut-
zung an den Projekt- und Forschungsergebnissen) hinreichend zu informieren.

Die Vertragsparteien erfiillen die gemass dem vorliegenden Vertrag zu erbringenden Leistungen
rundsétzlich durch ihre Mitarbeitenden. In Bezug auf die Leistungen der Projekttragerin geméss
sieht das Gesuch vor, dass ein Grossteil der Leistungen durch ein Drittunternehmen, die
L ausgefihrt wird (vgl. - des Gesuchs). Gegeniiber dem V6V
bleibt die Projekttréagerin betreffend die fachgemésse Durchfiihrung und Umsetzung des Projekts
sowie flir die Einhaltung des vereinbarten Zeitplans sowie der konkreten Zieltermine verantwort-
lich. Die Beitragsempfangerin verpflichtet sich, sdmtliche filir deren Tatigkeit relevanten Verpflich-

tungen aus dem vorliegenden Vertrag auf _ zu Uberbinden und diese lber
die fiir sie relevanten Bestimmungen (insbesondere z.B. beziiglich Rechte und Nutzung an den

Projekt- und Forschungsergebnissen) hinreichend zu informieren. Der Beizug weiterer Dritter oder
der Austausch der sind nur mit vorgéngiger schriftlicher Zustimmung des
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Beitragsgebers zuldssig. Auch in Bezug auf weitere Dritte gelten die vorgenannten Regelungen
betreffend Pflicht zur Uberbindung der fiir die Projekttragerin relevanten Bestimmungen.

5.2 Informationspflicht und Auskunftsrecht

Die Vertragsparteien informieren sich gegenseitig regelméssig tiber den Fortschritt der Arbeiten.
Alle Umstande, welche eine vertragsgemésse Erfiillung beeintrachtigen, sind der anderen Ver-
tragspartei umgehend mitzuteilen. Diese Pflicht gilt insbesondere fiir Aspekte, welche die Einhal-
tung der Termine geméss - betreffen oder zu Mehrkosten fiihren kénnten. Dem Beitragsge-
ber steht jederzeit ein Kontroll- und Auskunftsrecht tiber alle Teile der Erfiillung des vorliegenden
Vertrags zu. Insbesondere erstattet die Beitragsempfangerin dem Beitragsgeber wie in den Ver-
tragsbestandteilen vereinbart und auf Verlangen schriftlich oder miindlich Bericht liber die im Rah-
men des Vertrags erfolgten Aktivitaten.

5.3 Sachgewidbhrleistung

Die Beitragsempféangerin haftet fiir getreue und sorgféltige Ausfiihrung der von ihr zu erbringenden
Leistungen gemass anerkannten wissenschaftlichen und technischen Standards und garantiert,
dass sie bei der Vertragserfiillung die geltenden &ffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet. Der
Beitragsgeber ist berechtigt, innert niitzlicher Frist nach Entgegennahme der Ergebnisse bzw. der
von der Beitragsempféngerin erbrachten Leistungen ungeniigend oder mangelhaft dokumentierte
Ergebnisse zur unentgeltlichen Uberarbeitung oder Vervollstandigung an die Beitragsempfangerin
unter Ansetzung einer angemessenen Nachfrist zurilickzuweisen. Werden fiir die Erbringung von
Leistungen Dritte beigezogen, so zeichnet gegeniiber dem Beitragsgeber weiterhin die Beitrags-
empfangerin fir Gewahrleistung vollumfanglich verantwortlich.

5.4 Rechtsgewahrleistung

Die Vertragsparteien bestatigen in ihrer Eigenschaft als Fachspezialist-/innen und in Kenntnis der
beabsichtigten Verwendung der zu erarbeitenden Forschungsergebnissen und Leistungen, dass
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine erkennbaren Rechte Dritter bestehen und soweit
Rechte Dritter bekannt sind, diese ausreichend beriicksichtigt wurden. Uber diese Rechte wird ge-
genseitig informiert. Wird im Zuge der Vertragserfiillung eine Belastung durch Rechte Dritter be-
kannt, informieren sich die Vertragsparteien hierliber umgehend und beschliessen gemeinsam das
weitere Vorgehen.

Macht ein Dritter berechtigterweise die Verletzung von Rechten geltend, welche einer Vertragspar-
tei bekannt oder fiir sie erkennbar waren, hat diese die jeweils andere Vertragspartei fiir die ihr da-
raus entstandenen Kosten schadlos zu halten.

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Falle von hierauf beruhenden Klagen oder sonstigen An-
spriichen Dritter sich bezliglich der Verteidigung hiergegen abzustimmen und sich gegenseitig zu
unterstiitzen.

6. Haftung

Die Vertragsparteien haften gegenseitig flir Schaden, die sie bei der Vertragserfiillung verursa-
chen. Sie haften auch fiir das Verhalten allfalliger durch die jeweilige Partei beigezogener Dritter.
Die Haftung beschréankt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Diese Beschrankung gilt nicht
fiir die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. So-
weit gesetzlich zulédssig, ist die Haftung fiir Vermégens- und Folgeschéden ausgeschlossen.

Die praktische Durchfiihrung des geférderten Projekts erfolgt unter der alleinigen Verantwortung
der Beitragsempfangerin ohne Einflussméglichkeit seitens des Beitragsgebers. Der Beitragsgeber
haftet daher in keinem Fall fiir Schaden an Anlagen oder Fahrzeugen der Beitragsempfangerin
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oder Dritter, welche im Rahmen der Projektausfiihrung durch die Beitragsempfangerin selbst oder
durch von dieser beigezogene Dritte verursacht werden.

Auch bei einem Beizug Dritter zur Vertragserfiillung bleibt die Beitragsempfangerin gegeniiber
dem V8V in jedem Fall vollumfanglich fiir die Umsetzung des Projekts verantwortlich.
7. Gesetzliche Grundlagen

Es handelt sich vorliegend um einen Innominatkontrakt. Soweit im vorliegenden Vertrag zu gewis-
sen Punkten keine Regelungen zu finden sind, sollen subsidiar je nach der Natur der betreffenden
Leistung die Bestimmungen des Obligationenrechts (OR), beispielweise

ergénzend beigezogen werden.
8. Projektorganisation

8.1 Organisation des Beitragsgebers

Die Projektverantwortung auf Seiten des Beitragsgebers liegt bei der auswihlen «Name Gre-
mium» des VOV.

Die auswahlen «Name Gremiumy stellt auf Seiten des Beitragsgebers das entsprechende fachli-
che Begleitgremium dar. Zustandige Ansprechperson ist auswihlen.

8.2 Organisation der Beitragsempfangerin

Die Verantwortung fiir das Gesamtprojekt, inklusiv Koordination liegt bei der Projekttragerin.
Der/Die zusténdige Projektverantwortliche ist Vorname Name.

8.3 Funktion des Begleitgremiums

Das unter - aufgefiihrte Begleitgremium des Beitragsgebers

unterstiitzt die Projekttragerin in der fachlichen Betreuung und Beurteilung des Forschungspro-

jekts;

— begleitet das Projekt und liberwacht die Forschungsarbeiten sowohl inhaltlich wie auch termin-
lich und finanziell;

— kann bei Bedarf die Projekttragerin aufbieten, um sich liber den Stand der Arbeiten informieren
zu lassen;

—  priift die Zwischenberichte und den Schlussbericht und regt allenfalls Verbesserungen an;

—  priift und bewilligt allfallig notwendige kleinere inhaltliche Anpassungen der Forschungsarbei-

ten oder der Zielsetzung des Forschungsprojekts.

9. Information, Kommunikation

9.1 Information der V6V-Mitglieder

Den ordentlichen Mitgliedern des V6V kénnen hinsichtlich des positiven Entscheids betreffend Ge-
wihrung eines Beitrags aus dem Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF) an die Beitragsemp-
féangerin folgende Informationen mitgeteilt werden:

— Name und Institution der Beitragsempfangerin
— Titel des Projektes

— Kurzbeschreibung des Projekts

— Dauer des Projekts

— Beitragssumme
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— Ergebnisse des Projekts

9.2 Wissenstransfer

Die Beitragsempféangerin erklart sich mit der Veréffentlichung und der Verbreitung der aus dem
Projekt gewonnenen Resultate einverstanden. Insbesondere kénnen die Publikation und die we-
sentlichen Projektinformationen auf der Internetseite des V6V (www.voev.ch) sowie mit den
Newslettern des V6V verdffentlicht werden. Die Resultate (inkl. Abschlussbericht) des vorliegen-
den Projekts werden vom Beitragsgeber den ordentlichen Mitgliedern zugénglich gemacht. Falls
der Beitragsgeber dies fiir sinnvoll erachtet, kénnen diese auch den befreundeten Mitgliedern des
V6V oder Dritten zur Verfiigung gestellt werden.

9.3 Publikationen durch Beitragsempfangerin

Die Beitragsempféangerin ist verpflichtet, relevante, das Projekt betreffende Kommunikationsbei-
trage sowie Publikationen vor deren Erscheinen der Beitragsgeberin zuzustellen. Fiir Inhalt sowie
Schlussfolgerungen sind ausschliesslich die Autoren verantwortlich. In den Beitrégen ist zu ver-
merken, dass die Arbeiten mit Unterstiitzung des V6V durchgefiihrt wurden.

10. Sozialleistungen

Die Beitragsempféangerin ist selbstdndige Unternehmerin und nimmt die nétigen Anmeldungen fiir
sich und ihre Mitarbeitenden bei den Sozialversicherungen vor. Der Beitragsgeber schuldet der
Beitragsempféngerin und deren Mitarbeitenden somit keinerlei Sozialleistungen (AHV, IV, EO,
ALV, usw.) oder anderweitige Entschadigungsleistungen, wie namentlich bei Ferien, Krankheit,
Unfall, Invaliditat oder Tod der Arbeitnehmenden.

11. Finanzielles

11.1 Gesamtfinanzierung des Projekts

Die Beitragsempfangerin tréit - der Projektkosten selbst. _ der Gesamtkosten
werden zudem von der — welche die Beitragsempfangerin zur Leistungs-
erbringung beizieht — getragen, im Sinne eines Eigenentwicklungsanteils. Vgl. zum Ganzen i
des Gesuchs. Die Beitragsempféngerin verpflichtet sich, die notwendigen Vereinbarungen mit
zu treffen, damit dieser Beitrag verbindlich vereinbart ist und dem Projekt
auch tatséchlich zur Verfligung steht. Die Beitragsempfangerin nimmt zur Kenntnis, dass der Bei-
trag des Beitragsgebers gemass _ fix ist, auch bei einem allfalligen Ausfall der anderen

Finanzierungsquellen kann dieser Beitrag nicht erhéht werden.

11.2 Finanzieller Beitrag des Beitragsgebers

Der aus dem Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF) gewéhrte finanzielle Beitrag des V6V an
die Beitragsempfangerin betragt maximal CHF Betrag einfligen.—, inkl. Spesen und exklusiv von
der Beitragsempféangerin zu entrichtender Mehrwertsteuer (MWST).

Weiter verrechnete Spesen und MWST aus Unterauftrdgen der Beitragsempfangerin mit Dritten
kénnen nicht zusatzlich beim V6V nachgefordert werden.

Die Beitragsempféangerin darf zu Mehrkosten filhrende Projektdnderungen nur nach schriftlichem
Antrag und mit Genehmigung des Beitragsgebers vornehmen.

11.3 Auszahlung des Beitrags

Der finanzielle Beitrag wird in folgenden Tranchen ausbezahlt (gemass Beitragsgesuch im -
-:
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1. Tranche: nach Vertragsabschluss (<o 20xx) CHF Betrag.—
2. Tranche: nach Abgabe des jahrlichen Zwischenberichts (xc.0¢.20xx)  CHF Betrag.—

3. Tranche: nach Genehmigung des Abschlussberichts durch den Bei- CHF Betrag.—
tragsgeber (xx.xx.20xx (gleich wie in 4.1))

Gesamtbetrag CHF Betrag.—

Die Auszahlung erfolgt aufgrund des nachgewiesenen Aufwands entsprechend dem obgenannten
Zahlungsplan und gemass den im Beitragsgesuch bzw. dvereinbarten Zahlungs-
modalitéten.

Die Rechnungen sind an folgende Adresse zu adressieren:

Verband éffentlicher Verkehr
Dahlhslzliweg 12
3000 Bern 6

Vermerk: FEF-Projekt 112Abacus-Projektnummer einfligen
und als PDF-Dokument an fef@voev.ch zu stellen.

Hinweis: Die Mehrwertsteuer ist auf den Rechnungen auszuweisen.

11.4 Beizug Dritter

Zieht die Beitragsempféangerin zur Vertragsausfiihrung Dritte bei, so ist sie gegeniiber diesen im
Rahmen der jeweiligen Vertrage fiir die Entschadigung der Leistungen selbst verantwortlich. Die
Projektentschadigung durch die Beitragsgeberin ergibt sich abschliessend aus den

h. Fallen im Verhaltnis zwischen der Beitragsempfangerin und allféllig beigezogenen Drit-
ten unerwartete Mehrkosten an, so kann die Beitragsempfangerin sich gegeniiber dem Beitragsge-
ber nicht darauf berufen. Mehrkosten aufgrund der Ausfiihrung von Leistungen durch Dritte recht-
fertigen ausdriicklich keine nachtragliche Erhéhung des Beitrags geméss den

-q, sondern sind durch die Beitragsempfangerin zu tragen.

11.5 Schlussabrechnung

Vor Ausrichtung der letzten Tranche gemass Ziffer 11.3 erstellt die Beitragsempfzangerin zuhanden
des V8V eine Schlussabrechnung.

Als Projektkosten sind nur jene Aufwendungen anrechenbar, die tatsachlich entstanden und fiir die
zweckméssige Erflillung des Projekts unbedingt erforderlich sind. Sie sind von der Beitragsemp-
féangerin nachzuweisen und zu belegen.

Hat der V&V nach Massgabe der genehmigten Schlussabrechnung der Beitragsempfangerin zu
viel ausbezahlt, muss diese den zu viel erhaltenen Betrag dem V6V zurlickerstatten.

11.6 Diverses

Die Beitragsempfangerin gewahrt dem V8V den freien Zugang zu allen buchhalterischen Belegen,
die diesen Vertrag betreffen.

12. Wahrung der Vertraulichkeit und Einhaltung des Datenschutzes

12.1 Vertraulichkeit

Jede Vertragspartei verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller vor und wahrend der Laufzeit dieses
Vertrages von der anderen Vertragspartei bekannt gegebenen oder in Zusammenhang mit der
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Abwicklung dieses Vertrages auf andere Weise erlangten Informationen, Daten und Kenntnisse
(nachfolgend als «vertrauliche Informationen» bezeichnet). Dies gilt auch dann, wenn die vertrauli-
chen Informationen nicht ausdriicklich als geheim oder vertraulich bezeichnet worden sind, nicht
jedoch, wenn vertrauliche Informationen allgemein bekannt oder éffentlich zuganglich sind oder
ohne Zutun der verpflichteten Partei in rechtlich zuldssiger Weise allgemein bekannt oder éffentlich
zugénglich gemacht werden.

Die Vertragsparteien verwenden vertrauliche Informationen nur zum Zweck einer ordnungsgemés-
sen Abwicklung und Erflillung des vorliegenden Vertrags. Sie treffen alle geeigneten und ange-
messenen Vorkehrungen, um eine vertragswidrige Verbreitung von vertraulichen Informationen zu
verhindern.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden und die von ihnen allenfalls beigezoge-
nen Dritten (bspw. Hilfspersonen und Subunternehmen), welche im Zusammenhang mit der Erfiil-
lung dieses Vertrages von den Informationen und Unterlagen zwangslaufig ganz oder teilweise
Kenntnis erhalten, liber die vorliegende Pflicht zu absoluter Geheimhaltung zu informieren und sie
zu derselben Geheimhaltung zu verpflichten. Diese Geheimhaltungsverpflichtung ist betreffend die
Mitarbeitenden auch fiir die Zeit nach Beendigung des jeweiligen Beschaftigungsverhaltnisses zu
statuieren.

Die Vertraulichkeit im oben erwéahnten Umfang ist schon vor Vertragsabschluss zu wahren und
bleibt nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aus-
kunftspflichten.

12.2 Datenschutz und Datensicherheit

Beziiglich des Umgangs mit Daten gilt der Sorgfaltspflichtmassstab gemass den Bestimmungen
des Bundesgesetzes liber den Datenschutz vom 25. September 2020 (DSG; SR 235.1) sowie der
Verordnung liber den Datenschutz vom 31. August 2022 (DSV; SR 235.11) in der jeweils giiltigen
Fassung. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bestimmungen der schweizerischen Daten-
gesetzgebung und — soweit anwendbar — der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
einzuhalten und die im Rahmen der Vertragsabwicklung bearbeiteten anfallenden Daten gegen
unbefugte Kenntnisnahme Dritter wirksam zu schiitzen. Die Parteien bedienen sich geeigneter
technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um die bearbeiteten oder gespeicher-
ten Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollstindigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff
Dritter zu schiitzen. Die Sicherheitsmassnahmen sind fortlaufend entsprechend dem Stand der
technologischen Entwicklung zu verbessern. Die Daten (insbesondere gilt dies fiir allféllig bearbei-
tete Personendaten) diirfen nur fiir den Zweck und im Umfang, in dem dies fiir die Erfiillung und
Durchfiihrung des Vertrages unmittelbar erforderlich ist, bearbeitet werden. Die Parteien liberbin-
den die Verpflichtungen geméss dieser Ziffer auf ihre Mitarbeitenden, Subunternehmer, Unterliefe-
ranten sowie allféllige weitere zur Vertragserfiillung beigezogene Diritte.

13. Inkrafttreten, Dauer und Beendigung des Vertrags

Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft und endet spatestens
nach der letzten Auszahlung gemass _ Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei jeder-
zeit schriftlich per Einschreiben widerrufen oder gekiindigt werden. Erfolgt dies jedoch zur Unzeit,
so ist der zuriicktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schaden verpflichtet.

14. Schriftform

Anderungen des vorliegenden Vertrages inklusive seiner Bestandteile bediirfen zu ihrer Gltigkeit
der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch alle Vertragsparteien. Dies gilt insbesondere
auch fir diese Schriffformklausel.
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15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand
bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ist Bern.

16. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung des vorliegenden Vertrages ungliltig oder undurchsetzbar sein oder wer-
den, so bleiben die librigen Vorschriften des Vertrages hiervon unberiihrt. Die Parteien vereinba-
ren, die ungiiltige oder undurchsetzbare Bestimmung durch eine giiltige und durchsetzbare Rege-
lung zu ersetzen, welche aus der Sicht der Parteien der Zielsetzung, die mit der ungiiltigen oder
undurchsetzbaren Bestimmung verbunden war, am néchsten kommt. In entsprechender Weise ist

eine Liicke des Vertrages zu schliessen.

17. Ausfertigung und Unterzeichnung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhélt ein unter-

zeichnetes Exemplar.

Fiir den VoV / Beitragsgeber

Vorname Name

Funktion Unternehmung

Fiir die Beitragsempfingerin / Projekttragerin

Ort, Datum ..o

Vorname Name

Funktion Unternehmung
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Anhéange: gemass Ziffer 1.3 «Integrierende Bestandteile des Vertrags»

Reglement «Forschungs- und Entwicklungsfonds (FEF)» vom 01.10.2021
bereinigtes (schreiben od. I6schen) Beitragsgesuch FEF vom xx.xx.20xx
bereinigter_vom xx.xx.20xx (sofern beim Projekttrager vorhan-
den sonst I6schen)
. - - X: Unterauftrage an Dritte (sofern Dritte involviert sind)

¢ Anhang XX bis XX (sofern vorhanden, z.B. Beitragsgesuche/Vereinbarungen mit anderen
Institutionen)
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Vdv UTP Verband &ffentlicher Verkehr

Union des transports publics
Unione dei trasporti pubblici




